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KONSUMENTENSICHT BERUCKSICHTIGEN

Heinz Miiller

Bei der Gestaltung der kiinftigen Medienordnung im elektronischen Be-
reich muss zwingend auch die Konsumentensicht beriicksichtigt werden.
Die Konsumenteninteressen wurden in der Medienpolitik im Konzert der
Interessengruppen und Lobbies zu lange strdflich vernachlissigt. Gera-
de in einer Zeit, in der das Schlagwort «Service publicy ausufernd ver-
wendet wird und der Konsument auch in der Wirtschaft zum Mass aller
Dinge geworden ist, miissen Verwaltung und Parlament entsprechende
Sensibilitdten entwickeln. Das neue Radio- und Fernsehgesetz (RTVG)
muss auch unter diesem Aspekt gewogen werden.

Eine Vision der elektronischen Medienlandschaft Schweiz konnte etwa
folgendermassen aussehen: Qualitativ hochstehende Information und ein mog-
lichst vielféltiges und gehaltvolles Unterhaltungsangebot aus einheimischer
Provenienz mit entsprechenden Auswahlmoglichkeiten zwischen verschiede-
nen Anbietern zu verniinftigen Tarifen. So einfach dies klingt, so schwierig ist
diese Vision in der heutigen Medienrealitdt umzusetzen. Die Schweiz ist ein
(zu) kleiner Markt. Die historisch gewachsene Dominanz des einzigen Ser-
vice Public-Anbieters auf nationaler Ebene ist gross. Die Konvergenz der
verschiedenen Medien und die kritische Grosse fiir Unternehmen in diesem
Medienmarkt fiihren auch auf regionaler Ebene immer stirker zu Monopol-
Situationen.

Nicht alles schlecht reden

Bei aller Kritik darf hingegen nicht unterschlagen werden, dass die schweize-
rische Medienlandschaft durchaus iiber zahlreiche Lichtblicke verfiigt. Gera-
de im Radio-Bereich und auf regionaler Ebene ist die Vielfalt der Angebote
noch gegeben, auch wenn viele kleinere Anbieter tiglich ums Uberleben kiimp-
fen. Im Fernsehbereich hat der grossen SRG SSR idée suisse zudem die zeit-
weilige Konkurrenz durch weitere nationale Fernsehstationen aber auch durch
regionale und auslédndische Sender gut getan.

Dennoch bleibt viel zu tun. Gerade die elektronische Medienordnung ist eine
Grossbaustelle. Das heute in Kraft befindliche Radio- und Fernsehgesetz war



seit seiner Einfithrung 1991 Gegenstand heftiger Kontroversen. Haufig als
«politisches Gesetz» gebrandmarkt, auf biirgerlicher Seite als SRG-freundlich
verrufen und bereits bei seiner Einfiihrung als veraltet taxiert, war mit dem
Erlass, der die Grundlagen fiir die Ordnung der elektronischen Medien in un-
serem Land bildet, eigentlich niemand zufrieden. Der Bundesrat tat sich dann
auch schwer mit der Erarbeitung seines Nachfolgers. Wahrend Jahren ange-
kiindigt, wurde die Lancierung des Revisionsentwurfs immer wieder verscho-
ben. Die Folgen dieser Verzogerungen sind heute deutlich sichtbar. Eine ernst-
zunehmende private Konkurrenz im Fernsehbereich konnte sich nicht etablie-
ren. Die ungleichlangen Spiesse bei den Rahmenbedingungen treiben die pri-
vaten elektronischen Medienanbieter an den Tropf des Staates. Der bisher
hohe technologische Standard schliesslich stagniert gegeniiber den Entwick-
lungen im Ausland.

Wie weiter?

Was ist nun aus der Konsumentensicht von der Revision des RTVG zu erhof-
fen? Vor zwei Jahren hat das Medien-Forum als Interessengemeinschaft der
Schweizer Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten eine detaillierte
Vernehmlassungsantwort zum seinerzeitigen RTVG-Entwurf eingereicht. Die
lange Zeit von dort bis zur heute vorliegenden bundesrétlichen Botschaft zeigt
die Brisanz der Vorlage und verdeutlicht, wie kontrovers die anstehende Revi-
sion in der parlamentarischen Beratung debattiert werden diirfte. Das Medi-
en-Forum hatte in seiner Vernehmlassungsantwort mit Blick auf diese Debat-
te verschiedene Forderungen aufgestellt: Eine konsequente Umsetzung des
«dualen Systems» (ein kontrollierter, staatlicher Service public-Anbieter und
moglichst freie private Anbieter), eine liberalere Ausgestaltung der Werbe-
ordnung, bessere Voraussetzungen zur Entfaltung von Zukunftstechnologien
und schliesslich eine wirkungsvolle Kontrolle der SRG.

Licht und Schatten

Wie sieht die Situation nun heute, zu Beginn der Beratung in den Kommissio-
nen aus? Viele der beanstandeten Punkte gehdren noch heute zu den Knack-
punkten der Revision. Das positiv zu wertende, grundsitzliche Bekenntnis
zum dualen System wird im aktuellen Entwurf sogleich wieder verwissert.
Die Regelungen im Bereich des Gebiihrensplittings sind nachbesserungs-
bediirftig. Positiv sind die Anerkennung eines regionalen Service public, die

73



76

Einflihrung einer Werbeordnung, welche den privaten Anbietern gegeniiber
der SRG mehr Moglichkeiten bietet, sowie die Schaffung einer behorden-
unabhingigen Aufsichts- und Bewilligungskommission. Negativ zu Buche
schlagen hingegen noch immer zu restriktive Werbevorschriften, inakzeptable
Wettbewerbsverzerrungen bei der Verbreitung von Programmen, das Aus-
blenden von Zukunftstechnologien und insbesondere ein nach wie vor man-
gelnder Reformdruck auf die SRG-Strukturen. In diesen Punkten sind aus der
Optik der Medienkonsumenten Nachbesserungen unumgénglich.

Selektive Wahrnehmung

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wer die Konsumenten bei der Er-
reichung dieser Ziele in den kommenden Monaten unterstiitzen soll. Die medien-
politische Debatte wird insbesondere von wirtschaftlich ausgerichteten Inter-
essengruppen und direkt betroffenen Branchen dominiert. SRG, private An-
bieter, Verlage, Infrastrukturbetreiber usw. bringen ihre Sicht mehr oder weni-
ger wirksam in die Debatte ein. Blickt man auf die Parteien, féllt auf, dass das
Thema Medien Tummelfeld einiger weniger Spezialisten ist. Medienpolitik ist
ansonsten kein Schwerpunktthema, geschweige denn Arena- oder wahlkampf-
tauglich. Das mag einerseits beruhigend sein, ist so doch die Grundlage fiir
eine einigermassen sachliche Auseinandersetzung gegeben. Andererseits wiirde
man sich aus Konsumentensicht durchaus eine etwas breitere Abstiitzung der
Medienpolitik bei den Parteien wiinschen. Die medienpolitischen Spezialisten
der Parteien sind ndmlich nicht selten wiederum selbst Vertreter einflussreicher
Interessengruppen, allen voran der SRG mit ihren weit verdstelten Gremien
und Organen.

Grundsatze durchziehen

Was ist nun das Wunschszenario aus Konsumentensicht fiir die anstehende
politische Debatte? Ziel muss es sein, Mehrheiten fiir schlanke und moglichst
fretheitliche Losungen zu finden. In diesem Zusammenhang sind insbesonde-
re zwel Grundsétze zu verfolgen. Erstens sollen keine Parallelgesetzgebungen
entstehen. Was bereits in einem anderen Gesetz geregelt ist, darf im RTVG
nicht mehr wiederholt werden. Zweitens sollen keine Einschrankungen ver-
ankert werden, welche restriktiver sind, als das von der Schweiz ratifizierte
Ubereinkommen des Europarates iiber das grenziiberschreitende Fernsehen.
Zudem ist sicher zu stellen, dass regionale und lokale Veranstalter nicht an den



erwahnten Auflagen fiir grenziiberschreitende Fernsehveranstalter gemes-
sen werden, sondern diese Vorschriften wirklich nur flir international agieren-
de Veranstalter wie die SRG greifen.

Gleich lange Spiesse

Schliesslich gilt es — wenn immer moglich — dem Ziel von besseren Rahmen-
bedingungen flir private Anbieter ndher zu kommen. Dass dies nicht ohne
wirkungsvolle Beschrankungen der SRG geht, versteht sich von selbst. Die
SRG ist konsequent auf ihren Service public-Auftrag zu fokussieren, den sie
auch in Zukunft einwandfrei und mit den dafiir notwendigen Mitteln erfiillen
soll. Gerade an diesem Auftrag werden die entsprechenden Regelungen des
RTVG in den kommenden Monaten zu messen sein. Einschriankende Rege-
lungen sind insbesondere dort notwendig, wo die SRG heute kommerzielle
Ziele verfolgt. Diese konnen und miissen in Zukunft den Privaten iiberlassen
werden. Es bleibt also bis zum Inkrafttreten des Gesetzes in eineinhalb Jahren
noch viel zu tun. Ob wir dann der oben skizzierten Vision aus Konsumenten-
sicht einen Schritt ndher gekommen sind, wird sich weisen.

27



	Konsumentensicht berücksichtigen

